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kür drs Amtsbkffrü DmW .
Erscheint wLchrutlich 1 —2 mal je nach

Bedarf .
Bezugspreis für Einzclbczug durch die Post

oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk .

! AuzeigenpreiS : Die einspaltige Zeile »der
! deren Raum 15 Pfg .

Druck und Verlag von Adolf Duv «
^ in Durlach . — Fernsprecher Nr . 204

Nr . 1V. Samstag , 14. Februar 1914.

Zwangs -Versteigerung .
Nr . VD. 3/13 . Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in Weingarten belegenen,

im Grundbuche von Weingarten zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes auf
den Namen des Anton Rüssel , Fabrikarbeiter , bezw . des Gesamtgut der FahcniSqemein -
schast zwischen Fabrikarbeiter Anton Rüssel und dessen Ehefrau Rosine gev Geggen -
heimer in Weingar en eingetragenen , nachstehend beschriebenen Grundstücke am

Montag den 3V März 1914 , vormittags 11 Uhr,
durch daS Unterzeichnete Notariat im Rmhavse zu Weingarten versteigert werden .

Der Versteigerungsvermerk ist am 3 . Februar 1913 in das Grundbuch eingetragen
worden .

Die Einsicht der Mitteilungen des Grundbuchamts , sowie der übrigen die Grundstücke
betreffenden Nachweisungen , insbesondere bei Schätzungsurkunde ist jedermann gestattet .

Es ergeht die Aufforderung , Rechte , soweit sie zur Zeit der Eintragung des Ver -
steigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren , spätestens im Versteigerungs¬
termine vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und . wenn der
Gläubiger widerspricht , glaubhaft zu machtn , widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge¬
ringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem An¬
sprüche deS Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden .

Diejenigen , welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Rechi haben , werden auf-
gesordert , vor der Erteilung des Zuschlags die Aul Hebung oder einstweilige Einstellung des
Verfahrens herbeizuführen widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die
Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt .

MescHreibung der zu versteigernden Grundstücke : Schätzung.
Grundbuch von Weingarten s, Band 63 Heit l6 Bestandso rz ichnis I .

Lgb Nr . l7 . 2 8 2l gm Hosrmte , 83 gm HauSgarten , 2 8 46 gm Wein¬
berg , 1 g, 12 gm öder Ra n , zus . 6 s 62 gm im OrtSetter , Bruchsaier -
straße Aus der Hofratte stehen :

u . ein 2stöckigeS Wohnhaus mit Durchfahrt , Brlkenk . ller und Schemr
unter einem Dach ,

d . eine IV,stückige Scheuer mit Heuboden , mit Zubehör 6620 .
ohne „ 6000 .

d Band 51 Hest 36 :
Lgb Nr . 7080 . 11 8 65 gm Äcker am Kirchberg . 100.
Lgb . Nr . 8430 . 8 8 91 gm Acker im heiligen Berg . 100.
Lgb . Nr . 8491 . 18 8 25 gm Acker im heiligen Berg . 300
Lgb . Nr . 2083 . 11 8 97 gm Acker in den Breitwiesen . 700 .

Durlach den 10. Oktober 1913 .
« rokb. Notariat RH als BEtre «k«««»aeri» t.

Verlegung der Markttage im Viehhof Karls¬
ruhe betreffend.

Das Großh . Ministerium des Innern hat
unterm 28 . Januar 1914 Nr . 4050 genehmigt,

daß der im städtischen Schlacht- und Vieh¬
hofe zu Karlsruhe bisher jeden Freitag ab¬
gehaltene Großschlachtviehmarkt und Klein-
schlachtviehmarkt auf Donnerstag verlegt werde .
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Dies bringen wir hiermit zur allgemeinenKenntnis .
Durlach den 9 . Februar 1914 .
_ Großherzogliches Bezirksamts _Die Naturalleistung für die bewaffnete Macht

im Frieden betreffend .
Die Vergütung für die im Monat Februar1914 gelieferte Fourage beträgt nach den fürden Amtsbezirk Durlach maßgebenden höchsten

Tagespreisen einschließlich des Aufschlags von 5L :
für 100 Lg Haser . 19 ^ 37
für 100 Lg Stroh 6 ^ 09
für 100 Lg Heu . . 7 L6 H .

Durlach den 11 Februar 1914
_ Grosihi -r »oalicheS Bezirksamt
Die Aufnahme von Kranken in das Landrsbad

zu Baden betreffend
Unter Hinweis auf die Satzungen über die

Aufnahme von Kranken in das Landesbad znBaden (Gef . u . V .O .Bl . von 1908 S . 107 )und die Bekanntmachung Gr . Ministeriumsdes Innern vom 8 . Februar 1913 über die
Höhe der Verpflegungskosten (Ges . u . V .O .Bl .S . 121 ) geben wir bekannt , daß die Eröffnungdes Landesbades im laufenden Jahre auf den20 . Februar 1914 festgesetzt ist .

Formulare zu den den Aufnahmegesuchen
beizulegenden Fragebogen können von Gr .
Bczirksamte — Badanstaltenkommifsion —
Baden bezogen werden .

Durlach den 12 . Februar 1914 .
_ Großherz ogliches Bezirksamt .
Die Maul - und Klauenseuche ans

dem Hofgut Rittnerthos , Ge¬
markung Durlach , betr .

Die Abhaltung der Wocheumärkte in
Durlach wird mir Genehmigung Gc Mini¬
steriums des Innern zugelassen

Dagegen bleibt die Abhaltung de»'
Schweincmiilkte in Durlach bis ausweitere « Verbote »

Dur lach an 13 Februar 1914 .
Ktrnkberroaliäies ')terirt «/,ni »

Bi hmärkte v » 1 - essend
Das Königl . Oberamt Neuenbürg machtbekannt :
Für die Viehmärkte in Feld renn ach am17 . d . Mts . , in Birkenfeld am 18 . d . Mts .und in Langenbrand am 23 . d . Mts .werden folgende Anordnungen erlassen :
1 . Die Zufuhr von Vieh ans Bezirken , wo

die Maul - und Klauenseuche herrscht (u . a .der bad . Bezirk Durlach ) ist untersagt .2 . Die Biehinärkte und der Austrieb von
Vieh in Birkenfeld und Feldrennach dürfen

nicht vor 8 V, Uhr vormittags , in Langenbrand nicht vor 9 Uhr vormittags beginnen .3 . Das Feilbieten von Vi '
eh auf den Markt¬

plätzen darf erst beginnen , wenn die Tiere
zuvor außerhalb des Marktplatzes durch denbeamteten Tierarzt untersucht und für seuchen¬frei erklärt worden sind .

4 . Händlern ist der Auftrieb von Viehzu den Märkten nur unter Mitführung tier¬
ärztlicher Gesundheitszeugnisse ge¬stattet , welche am Herkunftsort der Tiere un¬mittelbar vor Beginn des Transpotts aus¬
gestellt sein müssen .

5 . Für Vieh aus badischen Gemeindensind , soweit nicht nach Ziffer 4 oben tierärzt¬liche Zeugnisse vorgeschrieben sind , Ursprung s -
zeugnifse mitzusühren , welche von der Orts -
polizeibehörde oder dem Fleischbeschauer des
Herkunftsortes ausgestellt sind .6 . Außerhalb der Marktplätze ist der gewerbsmäßige Handel mit Vieh verboten .Im übrigen gelten die Vorschriften der Ver
fügung des K . Ministeriums des Innern vom11 . Juli 1912 (R .Bl . S . 293 ff .) , betr . Aus
führung des Viehseuchengesetzes .

Durlach den 13 . Februar 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Handrlsrrgifter Durlach . Zu Turm -
berggesrüschaft Gesellschaft mit beschränkterHaftung eingetragen : Das Stammkapital istauf 30400 herabgesetzt . Die Satzung istgeändert durch Ermäßigung der Stammein
läge jedes Gesellschafters um 60 °/o ; die
ordentliche jährliche Generalversammlung findetim April , nicht im Februar statt . Geschäftssichrer Emil Lichtenauer , ist gestorben -

, die
Vertretungsbefugnis des Louis Groh ist beendet ; Geschäftsführer ist Max Eglau seniorin Durlach . Gr . Amtsgericht .

Bekanntmachung.
Die Geschäftsstunden für den Verkehr mitdem Publikum sind bei dem Unterzeichnetenbis auf weiteres an Werktagen ans die Stunden

nachmittaas r»sn 2 bi » 3 Uhrbeschränkt .
Während der übrigen Zeit , sowie an Sonn -und gesetzlichen Feiertagen sind der Unter¬

zeichnete und die übrigen Beamten des Diensteszur AuSknuftSencilung nsw . nicht zu sprechen .Die Geschüftsstundeil werden streng einge¬halteil ; Pflichtige , die außerhalb dieser Stunden
vvrsprechen wollen , müssen abgewiesen werden .Durlach den 10 . Februar 1914 .Gr . Steuerkommissär für den Bezirk Durlach

Meßmer .
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